
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemiß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 l 11.10~ i 

;::::=:;:;=::::m:ill:Elllliiiillilllil=------------' 

GQltlg bis: 21.0l.2035 Reglatrlemummer:I Nl-2025-096818492 

Gebiudetyp Reihenhaus 

Adresse Sperberweg68 
21244 Buchholz In der Nordheide 

Gebäudeteil 2 

Baujahr Gebäude 3 1974 

Baujahr Wänneerzeuger 3• • 1989 

AnzahlderWohnungen 1 

Gebäudenutzfläche (An) 200m2 IBI nach § 82 GEG aus Wohnfläche ermittelt 

Wesentliche Energieträger für Heizung3 Heizöl EL 

Wesentliche Energieträger für Warmwasser 3 Heizöl EL 

Erneuerbare Energien 3 Art: 

Art der Lüftung 3 
1111 Fensterlüftung 
D SchachtlOftung 

Art der Kühlung 3 D Passive Kühlung 
□ Gelieferte Kälte 

lnspektionspflichtige Klimaanlagen 5 Anzahl: keine 

Verwendung: 

o Lüftungsanlage mit Wirmerückgewinnung 
□ Lüftungsanlage ohne WlrmerOckgewlnnung 

□ Kühlung aus Strom 
□ Kühlung aus Wärme 

Nlchstes Fllligkeitsdatum der Inspektion: 

0 

□ Neubau o Modernisierung D Sonstiges (freiwillig) Anlass der Ausstellung 
\.: des Energieausweises 1111 Vermietung/Verkauf (Änderung/Erweiterung) ____,;========'=' 

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes 
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedilgun­
gen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden.Als Bezugsfläche dient die energetische Gebiudenutzfllche nach dem 
GEG, die sich in der Ragel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschligige Ver­
gleiche ermöglichen (Erllut.rungen - alehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4). 

D Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind 
auf Selt9 2 dargestellt. Zusltzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig. 

IBI Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energleverbraucha erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb­
nisse sind auf S.118 3 dargestellt 

Datenerhebung BedarfNerbrauch durch 1111 Eigentümer □ Aussteller 

□ Dem Energieausweis sind zusltzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe). 

---
Hinweise zur Verwendung des Energieausweises 
Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben 
bezeichneten Gebludetell. Der Energieausweis Ist lediglich dafür gedacht, einen überschllglgen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen. 

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung) 

Dirk Burmeister 
Architekt 
Burmeister Energieberatung 
Dahllenweg 2a 
38108 Braunschweig 

1 Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Änderungsgesetzes zum GEG 
2 nur im Fall des §79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen 
3 Mehrfachangaben möglich 
•bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation 
'Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des §74 GEG 

Unterschrift des Ausstellers 

Ausstellungsdatum 28.06.2025 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 {je.10~ 

-============-----__, 
\.. Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Reglstrtemummer: ~1-2025-00ll18492 0 

Energiebedarf 
Trelbhausgasemlulonen ~,i{J kg COi -Aqulvalent/(m2a) 

AnfQrdtnlDtJID 9lßlM GEG 2 

Prirniranargjabadarf 
lst-WertQ-1:J kWh/(m2a) Anforderungswert t :t;""J kWh/(m2a) 

Ene,gatischa Qyaijtät dar GabiydehüHa H I 
lst-Wertf:Gii,]W/(m2K) Anforderungswert~ .. W/(rn2K) 

Somroedlchec Wärmeschutz (bei Neubau) □ eingehalten 

Für EntmftbtdldHtmcboungen QNl9lldlln Verfabrwo 
II Verfahren nach DIN V 18599 

D Regelung nach § 31 GEG C-Modellgebiudeverfahren•) 
D Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG 

Endenergiebedarf dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 
Nutzung erneuerbarer Energien-: o für Heizung o für Warmwasser 
D Nutzung zur Erfüllung der 85%-EE-Regel gemi8 1 71 Absatz 1 In 

Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG 
D ErfüHung der 65%-EE-Ragef durch pauschale ErfüHungsgptionan 

nach § 71 Absatz 1.3,4 und 5 in Verbindung mit § 71 b bis b GEG• 
o Hausübergabestation (Wlrmenetz) (§ 71b) 
o Wlnnepumpe (§ 71c) 
0 Stromdlrelclhelzung (§ 71d) 
o SolaJ1hermlache Anlage(§ 71e) 
O Heizunglanlage fOr Blomule oder Waaaerstoff/-derivate (§ 71f,g) 
0 Wlnnepumpen-Hybridheizung (§ 71 h) 
0 ~Hybridheizung(§ 71h) 
o Dezentrale, elektrlache Warmwauerbereltung (§ 71 Absatz 5) 

□ Erfüllung der 650/rEE-Regal auf Grundlage oioec Berechnung iro 
Einzelfall nach § 71 Absatz 2 GEG: 

Antall Wlr-Antall EE8 Antall EE8 

mebereft. der Elnnl- a1i., 
Art der erneuerbaren Energie: _,,unr,:1 anlage: Anlav-,1: 7 

Summe:• 

D Nutzung bei Anlagen, für die die 85%-EE-Regel nicht gllt:' 
Art der erneuerbaren Energie: Anteil EE: 10 

Summe:• 

D weitere Einträge und Erläuterungen :.:.ln~d=e=-r=An=la:=g•=====~ 
1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 
2 nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des §80 Abs. 2 GEG 
3 Mehrfachnennungen mögUch 
4 EFH: EinfamUienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 
5 Anteil der Einzelanlage an der Wärmebereitstellung aller Anlagen 
• Anteil EE an der Wännebereitstellung der Einzelanlage/aller Anlagen 

Vergleichswerte Endenergie4 
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Erläuterungen zum Berechnungsverfahren 

Das GEG lä88t für die Berechnung des Energiebedarfs unterschledllche 
Verfahren zu, die im Elnzelfall zu unterschiedllchen Ergebnissen führen 
können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen ertau­
ben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen 
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spe­
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche 
(AN}, die Im Allgemeinen größer Ist als die Wohnfläche des Gebäudes. 

7 nur bei einem gemeinsamen Nachweis mit mehreren Anlagen 
• Summe einschließlich gegebenenfalls weiterer Einträge In der Anlage 
• Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in 
einem Gebiude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Über­
gangsregelung unterfallen, gemäß Berechnung im Einzelfall 

10Anteil EE an der Wännebereltstellung oder dem WArme-lKAlteenergiebedarf 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den§§ 79 ff. des Gebiudeenergiegesetz (GEG) vom 1 16.10.2023 

----=======-am.--, 

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes R.g1a1r1emummer:rNJ-~tämJ 0 
Energieverbrauch 

Trelbhausg ... mlaalonen (Ujg kg CC>i -Aqulvalent/(maa) 

I Endenergieverbrauch dieses Gebäudes 

"'!ff Jf,11 kWh/(m2a) 
i~~ : 

•-•lt, .. 

0 25 50 
C1 o I E 1 

75 100 125 150 175 200 225 >250 
,r,::,:•­
.,~.~t: 

t rt•l kWh/(m2a) 
Prtmärenergleverbrauch dieses Gebäudes 

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen] 98,5 kWh/(m2a) 

Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser 

Zeitraum 
Energieträger 2 

YOn bis 

01.05.2021 30.04.2024 Heizöl EL 

D weitere Einträ9! in Anlage 

Vergleichswerte Endenergie3 
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Erläuterungen zum Verfahren 

Primir- Energie- Anteil Anteil 

energle- verbrauch Warmwasser Heizung 
faktor [kWh] [kWh) [kWh] 

1,10 52.270 12.020 40.250 

Klima­
faktor 

1,14 

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich 
auf Gebäude, in denen die Wlrme für Heizung und 
Warmwasser durch Heizkessel im GebAude bereitgestellt 
wird. 

Soll ein Energieverbrauch eines an ein Wlrmenetz ange­
schlossenen Gebäudes verglichen werden, ist zu beachten, 
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30% geringerer 
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebäuden mit 
Kesselheizung zu erwarten ist. 

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das Gebiudeenergiegesetzt vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte 
pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A.,) nach dem Gebäudeenergiegesetzt, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfllche des Gebäudes. Der 
tatsichliche Energieverbrauch eines Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom 
angegebenen Energieverbrauch ab. 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 
2gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kWh 

sEFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1 ·18.10.2023 

Empfehlungen des Ausstellers Reglatriemummer: Nl-2025-005818492 0 
~pfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung 1 
1 Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind D möglich il nicht möglich 1 

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen ' empfohlen (freiwillige Angaben) 1 

1 
In Zu- als geschätzte geschätzte 

Nr. Bau-oder Maßnahmenbeschreibung In sammen- Einzel- Amortlsa- Kosten pro 
Anlagenteile einzelnen Schritten hang mit maß- tlonszelt eingesparte 

t 
größerer nahme Kilowatt• 
Modemi- stunde 
sierung Endenergie 

D D 

D D 

D D 

□ D 

D D 

□ weitere Einträge in Anlage 

Hinweis: 
Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen ledlgllch der Information. 
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung. 

Genauere Angaben zu den Empfehlungen sind 
erhältlich beVunter: 

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben frelwl111g) 

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude 
gemäß den§§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom1ßj.10.2023-:] 

=========-:11m111mm::1a:a,_., 

Erläuterungen 

1 &!V Osbt11 1 - Stiel 
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu 
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des 
Energieausweises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den 
Gebäudeteil zu beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln 
Ist (siehe im Einzelnen § 106 GEG). Dies wird Im Energieausweis 
dwch die Angabe .Gebäudeteil" deutlich gemacht. 

Fm,-,,,,,l;ne!deo - Seite, 
Hier wird darüber Informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare 
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur 
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben. 

Eiwrtplpf -Selle2 
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Prlmärenerglebedarf und 
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden 
rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der 
Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter 
Annahme von standardisierten Randbedingungen (z. 8. standardisierte 
Klimadaten. definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur 
und innere Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische 
Qualität des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von 
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten 
Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine 
Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energiefflbrauch. 

Pml•■....,,, - $elte2 

Der Primlrenerglebedarf bildet die Energieefftzlenz des Gebäudes ab. Er 
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenerglefaktoren 
auch die so genannte .Vorkette" (Erkundung, Gewinnung. Verteilung, 
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, 
Strom, erneuerbare ~ergien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen 
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die 
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. 

El•DPtleJfl!QualtllclMGebiedeßle - Sene2 
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende Umfas­
sungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt die 
durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden Um­
fassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. 
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Wärmeschutz. Außer­
dem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommerlichen 
Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines Gebäudes. 

EINWt!QlletwiPf - Selte2 
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, 
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und 
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima und Standard­
nutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die Energie­
effizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf 
Ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der Annahme von standardi­
sierten Bedingungen und unter Berücksichtigung der Energieverluste zu­
geführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der 
Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sichergestellt werden 
können. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Bedarf und damit 
eine hohe Energieeffizienz . 
...,,,,m: .. eqeeeert,pe...,vEdlllq 
dlr65Hf:Rlall-Selte2 
§ 71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der 
Inbetriebnahme In einem Gebäude eingebaut oder aufgestellt werden, 
grundsätzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrie­
ben werden. Die 65\-EE-Regel gilt ausdrücklich nur für neu eingebaute 
oder aufgestellte Heizungen und überdies nach Maßgabe eines Systems 
von Übergangsregeln nach den §§ 71 ff. GEG. In dem Feld "Angaben zur 
Nutzung erneuerbarer Energien" kann für Anlagen, die den §§ 71ff. GEG 
bereits unterfallen, die Erfüllung per Nachweis in Einzelfall oder per pau-

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 

0 
schaler Erfüllungsoptlon ausgewiesen werden. Für Bestandsanlagen, auf 
die §§ 71 ff. nicht anzuwenden sind oder für die Übergangsregelungen 
nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 711 • § 71 m GEG oder sonstige Ausnahmen 
gelten, können die zur Wärmebereitstellung eingesetzten erneuerbaren 
Energieträger aufgeführt und kann jeweils der prozentuale Anteil an der 
Wlirmebereltstellung des Gebäudes ausgewiesen werden. 

e•• •• -w,a 
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der ~ 
nungen von Heiz· und Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung 
oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt. Dabei 
werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebiudes und nicht der 
einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der erfasste Energieverbrauch für 
die Heizung wird anhand der konkreten örtlichen Wetterdaten und mit· 
hllfe von Klimafaktoren auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerech­
net. So führt beispielsweise ein hoher Verbrauch in einem einzelnen har­
ten Winter nicht zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der End­
energieverbrauch gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes 
und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen 
Verbrauch. Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist 
jedoch nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsei~ ei~zelner 
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten Im 
Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem Individuellen Verhalten der 
Bewohner abhängen. 
Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag 
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. 
Im Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel 
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über eine 
Pauschale berücksichtigt. Gleiches gilt für den Verbrauch von eventuell 
vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und Inwieweit die genannten 
Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle .Ver­
brauchserfassung• zu entnehmen. 

emw_..nwm -Sene3 
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude er­
mittelten Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenerglebedarf wird 
er mithilfe von Primärenerglefaktoren ermittelt, die die Vorkette der 
jeweils eingesetzten Energieträger berücksichtigen. 

Jrelhbr..,.,,,.,,·Selte211113 
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergleverbrauch ver­
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als äquivalente 
Kohlendioxidemissionen ausgewiesen. 

Pflidilai__,flklqvn..,,.,...,.., -Sette2111d3 
Nach dem GEG besteht die Pflicht. In Immobilienanzeigen die in 
§87 Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen 
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart der 
Seite 2 oder 3. 

V....., lde - Selte211113 
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte 
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche 
der Werte dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude 
sein. Es sind Bereiche angegeben, Innerhalb derer ungefähr die Werte 
für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. 
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